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Titel 
 
Ausbau der Senderstraße 
hier: Alternativangebote 
 
Beschlussentwurf: 
 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Die Fa. Wolff & Müller, Heidelberg, hat für den Ausbau der Senderstraße von der L 3261 bis zur Abfahrt zum 
Jägerhof zwei Angebote vorgelegt. Diese Angebote beinhalten das Einfräsen des Asphaltbelages in den Schotter, 
das Profilieren und Verdichten des Untergrundes, den Einbau von 10 cm Asphalttragschicht und 4 cm 
Asphaltdeckschicht auf eine Länge von 980 m.  
 
Angebot 1 mit einer Bruttoendsumme von 93.412,62 € beinhaltet die Herstellung des Weges in einer Breite von  
3,70 m. 
 
Angebot 2 mit einer Bruttoendsumme von 137.774,87 € beinhaltet die Herstellung des Weges in einer Breite von 
4,50 m. 
 
Bei der Herstellung der Senderstraße in einer Breite von 4,50 m müssen zusätzlich die Ränder neu hergestellt 
werden. Die Ränder sind aufgrund mangelnder Tragfähigkeit nicht mehr dafür geeignet, Asphalt direkt aufzubauen. 
Die Herstellung der Ränder erfolgt durch Aufgrabung eines 0,60 m breiten und 0,40 m tiefen Grabens mit 
anschließendem Einbau von 0,40 m Schottertragschicht. 
 
Die Angebote wurden auf der Grundlage der noch laufenden Baumaßnahme in der Viktoriastraße kalkuliert. 
Dadurch können Kosten bei der Baustelleneinrichtung und den Gerätetransporten erspart werden. Dies bedeutet 
allerdings auch, dass der Auftrag spätestens am 11.03.09 erteilt werden muss, da die Maßnahme Viktoriastraße 
Mitte März beendet sein wird. Bei einer späteren Auftragserteilung entfällt diese Kostenersparnis und das Angebot 
müsste neu kalkuliert werden.  
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Die Mittel für den Ausbau der Senderstraße stehen haushaltsrechlich nicht zur Verfügung und müssten im 
Nachtragshaushalt genehmigt werden.  
 
 
Anlage(n): 
Kostengegenüberstellung 
 


